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Baumkataster 
 

 

A. Führt die Stadt Karlsruhe ein Baumkataster? 
 

1. Werden Baumkontrollen nach FLL durchgeführt?  
2. Werden die Maßnahmen fachlich korrekt durchgeführt? 

 

B. Wenn NEIN - Nicht immer werden Bäume entsprechend der aktuellen Rechtspre-
chung, nach der Städte und Gemeinden verpflichtet sind, die Verkehrssicherheit 
auch bei Bäumen zu gewährleisten, gefällt. Es gibt unpopuläre Ausnahmen, die in 
der Öffentlichkeit Unverständnis hervorrufen. Dies galt z. B. den erst kürzlich ge-
pflanzten und wieder gefällten Bäumen am Ende der Ludwig-Erhard-Allee. Wäre 
hier nicht die Einführung eines weit reichenden und vorausschauenden Baumkatas-
ters sinnvoll und hätte Kosten ersparen können? 

 

1. Was spricht gegen die Einführung eines Baumkatasters? 
 

 

Die Baumkontrolle (auch Baumschau) ist eine Sichtkontrolle von Bäumen in Sinne der 

Verkehrssicherungspflicht. Dabei werden Bäume durch systematische Inaugenschein-

nahme (ohne technische Hilfsmittel) auf verkehrsgefährdende Schäden an Wurzel, 

Stamm und Krone regelmäßig untersucht.  

 

Der Verkehrssicherungspflicht kann man so oder so nachkommen: Entweder grob-

schlächtig, indem das Gartenbauamt oder der Bauhof Radikalschnitte durchführt oder 

eben eine Baumkontrolle beauftragt und ein Baumkataster aufbaut. Bei der Baumkon-

trolle werden bei der Ersterfassung und dann in bestimmten Rhythmen (jedes Jahr oder 

alle 2 Jahre) Schäden und erforderliche Maßnahmen protokolliert. Maßnahmen sollten 
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so protokolliert und ausgeführt werden, dass die Vitalität des Baums möglichst lange 

erhalten bleibt. 

 

Die Gerichte orientieren sich an den Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschafts-

entwicklung und Landschaftsbau e. V. (FLL). Baumkontrolleure sollten nach FLL zertifi-

ziert sein. Maßnahmen sollten nicht von irgendjemanden mit der Motorsäge, sondern 

von einem ausgebildeten Menschen in Sachen Bäume ausgeführt werden (kann durch-

aus Bauhof sein oder Baumpflegefirma). 

 

Bäume, die in einem Baumkataster erfasst sind, tragen häufig Plaketten mit Nummern 

drauf.  
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